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Mitteilungen der Standeskommission (amtlich mitgeteilt) 

Meliorationskreditverteilung 2017 

Die Standeskommission hat die von der Kommission für Hilfen und Beiträge vorgeschlagene 

Liste der unterstützungsfähigen Meliorationsprojekte für das Jahr 2017 verabschiedet. Die als 

Investitionshilfen zur Erhaltung wettbewerbsfähiger Strukturen in der Landwirtschaft gedachten 

Meliorationskredite werden gemeinsam vom Bund, vom Kanton und vom Bezirk der gelegenen 

Sache zur Verfügung gestellt. Der Bund steuert eine Summe von insgesamt 1.2 Mio. Franken 

bei, der Kanton und die Bezirke leisten zusammen einen gleich hohen Beitrag. Das für den 

Vollzug von Strukturverbesserungsmassnahmen zuständige Land- und Fortwirtschaftsdeparte-

ment ist nun berechtigt, an die in der verabschiedeten Liste aufgeführten Projekte die dafür vor-

gesehenen Beiträge des Bundes und des Kantons auszulösen, sofern die Projekte auch die 

weiteren für eine Unterstützung verlangten Voraussetzungen erfüllen. 

 
Benützung Kanzleiplatz bewilligt 

Die Standeskommission stellt der katholischen Kirchgemeinde St.Mauritius Appenzell auch die-

ses Jahr für das Adventssingen den Kanzleiplatz zur Verfügung. Das zur Tradition gewordene 

Singen findet am 17. Dezember 2017 von 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr statt. Der Durchgangsver-

kehr unter den Rathausbögen wird dann von 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr gesperrt sein.  

 
Verwendung Swisslos-Sportfondsgewinnanteile 2016 

Der Sport-Toto-Gewinnanteil des Kantons für das Jahr 2016 beträgt 166‘750 Franken. Nach 

kantonaler Regelung wird dieser Betrag zur Förderung des Breitensports, insbesondere der 

sportlichen Tätigkeit der Jugend, verwendet. 80% dieser Summe werden über Beiträge an Ver-

eine ausbezahlt, der Rest wird dem Swisslos-Sportfonds zugewiesen, aus dem Einzelbeiträge 

für Anschaffungen und andere einmalige Ausgaben geleistet werden. 

Die Standeskommission hat auf Antrag der kantonalen Sportkommission Beiträge an die Inner-

rhoder Sportvereine im Umfang von 133‘192 Franken gesprochen. Die Beiträge werden für den 

Sportbetrieb, die Teilnahme an Wettkämpfen, für Sportlager und für die Leiterausbildung ver-

teilt. Der verbleibende Betrag von 33‘558 Franken wurde dem Swisslos-Sportfonds gutge-

schrieben. Aus diesem Topf sind den Sportvereinen 19‘147 Franken als Beiträge für geplante 

Anschaffungen und Projekte gewährt worden.  
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Rekurs gegen Beschriftung Gemeinschaftsgrab abgewiesen 

Die von der Baukommission Inneres Land AI erteilte Baubewilligung für neue Gedenktafeln zum 

Gemeinschaftsgrab auf dem Friedhof Appenzell wurde von der Fachkommission Heimatschutz 

mit Rekurs angefochten. Die Kommission bemängelte, die beabsichtigte Platzierung der zwei 

geplanten Totentafeln schaffe einen Widerspruch zur Ortsplanung und zu den Schutzzielen des 

eidgenössischen Inventars der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz. Die Gedenktafeln wür-

den eine Symmetrie erzeugen, die in der Gesamtanlage des Friedhofs keine Korrespondenz 

finde.  

Die Standeskommission ist demgegenüber zur Auffassung gelangt, dass die mit der vorgese-

henen Platzierung der Tafeln zweifellos verbundene Symmetrie bereits an anderen Orten auf 

dem Friedhof ihre Entsprechung findet. So sind insbesondere die Sitzgelegenheiten in Richtung 

Sitter streng symmetrisch angelegt. Auch die Schutzziele des eidgenössischen Ortsbildschutzes 

werden durch die beiden Tafeln nicht beeinträchtigt, zumal mit diesen Zielen der Gesamtblick in 

Richtung Lehn und Burgstock geschützt wird, der durch die beiden Tafeln praktisch nicht be-

rührt wird. Die Tafeln genügen nach Auffassung der Standeskommission den für den fraglichen 

Ort bestehenden hohen Ansprüchen an die Gesamtwirkung. Sie hat daher den Rekurs der 

Fachkommission abgewiesen und die Baubewilligung bestätigt.  

 
Erleichterte Einbürgerung 

Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement hat Sascia Cavallaro, geboren am 23. Mai 

1970, italienischer Staatsangehöriger, Ehemann der Daniela Cavallaro geborene Hörler, von 

Appenzell, wohnhaft in Thun, erleichtert eingebürgert. Sascia Cavallaro hat damit das Bürger-

recht von Appenzell, das Landrecht des Kantons Appenzell I.Rh. und das Schweizer Bürger-

recht erworben. 
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